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Grund der Änderung 

§ 3 Abs. 3 Satzung und Ordnungen des DFB sind in 
ihrer jeweiligen Fassung für den Verein und 
seine Mitglieder unmittelbar verbindlich. 
Dies gilt insbesondere für die DFB-Satzung, 
DFB-Spielordnung, DFB-Rechts- und 
Verfahrensordnung, DFB-
Schiedsrichterordnung, DFB-
Jugendordnung, DFB-Trainerordnung und 
die Durchführungsbestimmungen „Doping“ 
mit den dazu erlassenen sonstigen Aus- und 
Durchführungsbestimmungen. Die 
Verbindlichkeit erstreckt sich auch auf die 
Entscheidungen bzw. Beschlüsse der 
zuständigen Organe, Rechtsorgane und 
Beauftragten des DFB, insbesondere auch, 
soweit Vereinssanktionen gemäß §44 der 
DFB-Satzung verhängt werden. 

Satzung und Ordnungen des DFB sind in 
ihrer jeweiligen Fassung für den Verein und 
seine Mitglieder unmittelbar verbindlich. 
Dies gilt insbesondere für die DFB-Satzung, 
DFB-Spielordnung, DFB-Rechts- und 
Verfahrensordnung, DFB-
Schiedsrichterordnung, DFB-
Jugendordnung, DFB-Trainerordnung und 
die Durchführungsbestimmungen „Doping“ 
mit den dazu erlassenen sonstigen Aus- und 
Durchführungsbestimmungen. Die 
Verbindlichkeit erstreckt sich auch auf die 
Entscheidungen bzw. Beschlüsse der 
zuständigen Organe, Organe der DFB GmbH 
& Co. KG, Rechtsorgane und Beauftragten 
des DFB, insbesondere auch, soweit 
Vereinssanktionen gemäß §44 der DFB-
Satzung verhängt werden. 
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